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 VSt  
VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER 

BEIM AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 
1010 Wien   Schenkenstraße 4 

Telefon 01 535 37 61   Telefax 01 535 60 79   E-Mail vst@vst.gv.at 

 
Kennzeichen VSt-1182/228 E-Mail 
Datum 29. April 2008 
Bearbeiter Dr. Andreas Rosner 
Durchwahl 10 
 
 
Betrifft 
Staats- und Verwaltungsreform; 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 
geändert und ein Zweites Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz erlassen 
wird; 
Gemeinsame Länderposition 
 
 
Beilage 
 
 
An das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 
 

An die 
Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 
 

 

Die Verbindungsstelle der Bundesländer legt in der Beilage die von der Landes-

hauptleutekonferenz in ihrer Tagung am 28. April 2008 beschlossene Gemeinsame 
Länderposition zum Entwurf eines Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Zweites Bundesverfassungs-
rechtsbereinigungsgesetz erlassen wird mit dem Ersuchen um Berücksichtigung 

vor. 

 

Diese Länderposition enthält in Fußnoten zusätzliche Anmerkungen einzelner Länder 

zum Entwurf, die nicht vom Beschluss der Landeshauptleutekonferenz umfasst sind. 

 

Die Landeshauptleutekonferenz hob aus Anlass der Beschlussfassung besonders 

hervor,  
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• dass eine bundesverfassungsrechtlich verpflichtende Entsendung der 

Landeshauptleute in den Bundesrat abgelehnt wird und  

• dass die Übernahme der gesamten Schulverwaltung durch die Länder mit einer 

dauerhaften Kostenneutralität für die Länder verbunden sein muss. 

 

Die Verbindungsstelle der Bundesländer ersucht im Auftrag der 

Landeshauptleutekonferenz um Berücksichtigung. 

 

 

 Der Leiter 

 Dr. Andreas Rosner 
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